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Tagesordnungs- 
Punkt 
 

 

Neues Angebot der mobilen Jugendarbeit in der 
Gemeinde Alfter 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt, ein neues Angebot der mobilen Kinder- und 

Jugendarbeit für die Gemeinde Alfter im Umfang einer Vollzeitstelle in die 
Betriebskostenförderung des Kreisjugendamtes aufzunehmen.  
  

2. Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung des Kreisjugendamtes nach 
Durchführung des bereits laufenden Interessensbekundungsverfahrens gemeinsam mit 
der Gemeinde Alfter einen geeigneten Träger für die Übernahme der Trägerschaft dieses 
Angebotes auszuwählen. 

 

 
 

Vorbemerkungen: 

 
Bereits bei der Aufstellung des Kinder- und Jugendförderplans 2014-2020 und bei der 
Haushaltsplanung für die Jahre 2017 und 2018 wurde der Ausbau eines neuen Angebotes der 
mobilen Jugendarbeit in Alfter als Bedarf festgestellt, da in Alfter eine Unterdeckung von 1,1 
Vollzeitstellen besteht.  
Infolge dessen wurden Haushaltsmittel in der Größenordnung von 55.000 € zur Mitfinanzierung 
einer weiteren Fachkraftstelle ab dem Jahr 2017 im Haushalt etatisiert. Die Einrichtung dieses 
neuen Angebotes hat sich dadurch verzögert, dass die Mitfinanzierung durch die Gemeinde Alfter 
erst vor kurzem geklärt werden konnte. 
 
 

Erläuterungen: 

 
Inzwischen hat die Gemeinde Alfter erklärt, die Betriebskosten des neuen mobilen Angebotes, 
die nicht durch den Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises abgedeckt werden, voll zu übernehmen 
(Anlage  ). Darüber hinaus ist die Gemeinde Alfter bereit, die Anschaffung eines Fahrzeugs für 
die mobile Arbeit und dessen notwendigen Ausbau mit zu finanzieren. 50% der Kosten hierfür 



können über die neuen seit dem Jahr 2017 in Kraft befindlichen Richtlinien des Rhein-Sieg-
Kreises zum Bau und zur Ausstattung von Angeboten der offenen und mobilen Arbeit durch das 
Kreisjugendamt gefördert werden. 
 
Da die Mittel für dieses Angebot bereits auf Seiten des Rhein-Sieg-Kreises etatisiert sind und die 
Stellenbesetzung sowie der Aufbau eines solchen Angebotes erfahrungsgemäß längere Zeit in 
Anspruch nehmen, wurde gemeinsam mit der Gemeinde Alfter bereits ein 
Interessensbekundungsverfahren eingeleitet. Nähere Informationen hierzu sind der beigefügten 
Stellungnahme des Jugendpflegers Herrn Viell zu entnehmen (Anlage  )  Vorbehaltlich der 
Zustimmung des Jugendhilfeausschusses in seiner Sitzung am 14.11.2017 könnte die 
Festlegung des Trägers kurz nach der Jugendhilfeausschusssitzung erfolgen und somit das 
Angebot und die Deckung des seit längerem drängenden Bedarfs in der Kinder- und 
Jugendarbeit in Alfter schneller auf den Weg gebracht werden. Auf Grundlage der getroffenen 
Auswahlentscheidung kann der ausgewählte Träger dann umgehend mit dem Aufbau des 
Angebots beginnen. Zur ersten Sitzung des Jugendhilfeausschusses im Jahr 2018 wird die 
Verwaltung des Kreisjugendamtes über das Ergebnis unterrichten. 
 
 
Zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 14.11.2017.  
 
Im Auftrag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Haushalt: 

 

I. Haushaltsmittel sind veranschlagt bei:  0.51.20 
(Produktnr. bzw.Projektnr.) 

 Förderung junger Menschen und ihrer 
Familien 

  

II. Ressourcenverbrauch (nur soweit nicht in Haushaltsplanung berücksichtigt): 

         

 Personal:   

    

  Vollzeitäquivalente 
p.a. 

 

 Personalbedarf        

 Personaleinsparung        

    

 

 Finanzen:    

 

 konsumtiv in € 
pro Jahr(sofern dauerhaft) 
bzw. pro Projekt 
 Aufwendungen 

   

 Personalaufwand         

 Transferaufwand         

 sonstiger Aufwand         

  
 
Abschreibungen       

Erträge 
(negatives 

Vorzeichen) Saldo 

Zeitraum 
(ab…      ) 

(von…bis…) 

 Gesamt:                         

 

 investiv in € 
pro Maßnahme 
 Auszahlungen 

Einzahlungen 
(negatives 

Vorzeichen) Saldo 

Umsetzungs-
zeitraum 

(von…bis…) 

 Baumaßnahmen/ Beschaffung                         

 Grunderwerb                         

 Gesamt                         

 
 

   Deckung ist innerhalb des Budgets gegeben 
 
   Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel ist erforderlich 
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